 Ausschluss aus der Erbfolge 

Enterbung § 1938 BGB

· gesetzlicher Erbe ist aus der Erbfolge raus, kann aber seinen Pflichtteil geltend machen

Erbunwürdigkeit § 2339 BGB

· wird die Erbunwürdigkeit durch Anfechtungsklage festgestellt, wird die vorherige Erbenstellung beseitigt → die Erbunwürdigkeit muss nachgewiesen und festgestellt werden
· Gründe für eine Erbunwürdigkeit:  § 2339 BGB
· hat der Erblasser den Erben verziehen → Anfechtung ausgeschlossen (§ 2343 BGB)
· klageberechtigt ist jeder, dem der Wegfall des Erbunwürdigen zugutekommt


Erbverzicht §§ 2346 BGB ff.

· der Verzichtende ist von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen
· ein Vertrag, der vom Notar beurkundet wird (§ 2348 BGB)
· der Verzicht erstreckt sich auch auf die Nachkommen (§ 2349 BGB)
· kann auf sein Pflichtteilsrecht beschränkt werden

Ausschlagung §§ 1942 BGB ff.

· wenn der Erbe die Erbschaft nicht annehmen will (z.B. wegen Überschuldung), kann er diese ausschlagen (§ 1942 BGB)
· wenn der Erbe, die Erbschaft ausgeschlagen hat, kann er sie nicht mehr annehmen und umgekehrt (§ 1943 BGB)
· die Erklärung muss persönlich abgegeben werden, nur eine notarielle Vollmacht wäre möglich (§ 1945 (3) 1. BGB)

Ausschlagungsfrist:
· 6 Wochen (§1944 (1) BGB)
· 6 Monate, wenn der Erblasser oder Erbe sich im Ausland befindet (§ 1944 (3) BGB)
· die Frist beginnt ab Kenntnisnahme der Berufung zur Erbschaft (unabhängig wodurch)
· bei der gewillkürten Erbfolge, ab Bekanntgabe der Verfügung von Todes wegen (§ 1944 (2) BGB)
· vor dem Todesfall ist keine Ausschlagungserklärung möglich (§ 1946 BGB)
· ist eine Ausschlussfrist, sie ist daher entweder eingehalten oder nicht
· eine Fristverlängerung oder Wiedereinsetzung in den vorigen Stand scheidet somit aus

Abgabe der Ausschlagungserklärung
· beim zuständigen Nachlassgericht 
· vor einem Notar (§ 1945 (1) BGB) oder
· bei dem Gericht, in dessen Bezirk der Ausschlagende oder Anfechtende seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (§ 344 (7) FamFG) 

Die Frist stoppt, wenn die Ausschlagungserklärung beim Nachlassgericht erfolgt
Bei einer notariellen Ausschlagungserklärung stoppt die Frist erst mit Eingang der Urkunde beim Nachlassgericht 
Eine Teilannahme bzw. Ausschlagung ist nicht möglich (§ 1950 BGB)
Man kann sowohl gesetzlicher als auch testamentarischer Erbe werden → man kann die Erbschaft als eingesetzter Erbe ausschlagen und als gesetzlicher Erbe annehmen (§ 1948 BGB)

Achtung!
die Ausschlagung für Minderjährige wird durch die sorgeberechtigten Eltern vorgenommen (wenn beide das Sorgerecht haben → müssen beide ausschlagen, können aber getrennt voneinander diese Erklärung abgeben) (§ 1643 BGB)
allein Sorgenberechtigte müssen familiengerichtliche Genehmigung beibringen, wenn der Sorgeberechtigte nicht mit dem Erblasser verwandt ist.

Wirkung
· als hätte der Erbe den Erbfall nicht erlebt (wie vorverstorben) (§ 1953 BGB)
· die Erbschaft geht an den Nächsten in der Rangfolge 
(§§ 1924 BGB ff. + § 1930 BGB)

Anfechtung (§§ 1954 BGB ff.)
· falls man sich im Grund der Ausschlagung / Annahme geirrt hat, kann man diese Erklärung anfechten 
· Frist und Form entspricht der Ausschlagungserklärung 



· für die Erbausschlagung ist eine Gebühr fällig (§ 18 (2) 2. GNotKG), die der Erklärende zu zahlen hat (§ 22 GNotKG)
· diese richtet sich nach dem Nachlasswert (mindestens 30,00 €)
· die Kosten der Beerdigung tragen die Erben (§ 1968 BGB)
· wenn keine Erben da sind, haben die nahen Angehörigen (Ehegatten, volljährige Kinder, Eltern, volljährige Geschwister, voll. Enkelkinder, Großeltern) für die Beerdigung zu sorgen, trotz Ausschlagung!!! (§16 Bestattungsgesetz)
· der Fiskus kann das Erbe nicht ausschlagen (§ 1942 (2) BGB), würde aber im Falle einer Feststellung nur mit dem Nachlass haften (Gläubiger würden aus dem Guthaben des Nachlasses befriedigt werden, kein Guthaben mehr → Gläubiger kann nicht befriedigt werden

Ehescheidung

· nur Ehegatten haben ein Erbrecht (§ 1931 BGB)
· sein Erbrecht und auch Pflichtteils geht durch rechtskräftige Auflösung der Ehe mit dem Erblasser verloren (§ 1564 Scheidung, § 1313 Aufhebung)
· wenn die Voraussetzungen einer Scheidung gegeben sind, hat der Ehegatte ggf. auch kein Erbrecht mehr (§ 1933 BGB)



 Haftung der Erben

· die Erben haften als Gesamtschuldner (§ 2058 BGB) für die Nachlassverbindlichkeiten (§ 1967 BGB)
· dazu gehören:
· Schulden des Erblassers (z. B. Darlehen)
· Schulden, die durch den Erbfall entstehen (z. B. Vermächtnis)

grundsätzlich haften die Erben auch mit ihrem Vermögen, also unbeschränkt
Der Erbe kann aber die Haftung der Schulden auf den Nachlass beschränken und sein sonstiges Privatvermögen vor beispielsweise Nachlassgläubigern sichern:

Inventarerrichtung (§§ 1993 BGB ff.)
· nach Annahme der Erbschaft hat der Erbe das Recht, die Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten für die ersten 3 Monate zu verweigern (§ 2014 BGB)
· damit er sich einen Überblick über den Nachlass verschaffen kann → Inventar
· der Erbe hat eine Zeitspanne von min. 1 Monat bis max. 3 Monaten (§ 1995 BGB)
· ggf. ist der Erbe durch den Antrag eines Nachlassgläubigers zur Errichtung verpflichtet (§ 1994 BGB)
· die Auflistung soll sämtliche Nachlassgegenstände und Nachlassverbindlichkeiten erhalten (§ 2001 BGB)
· zur Errichtung wird ein Beamter, die zuständige Behörde oder ein Notar benötigt (§ 2002 BGB)
· auf Antrag muss die eidesstaatliche Versicherung abgegeben werden (§ 2006 BGB); bei Verweigerung haftet der Erbe gegenüber dem Gläubiger, der den Antrag gestellt hat, wieder unbeschränkt (§ 2006 (3) BGB)
· Wirkung: die Vermutung wird begründet, dass nur die Nachlassgegenstände existieren, die aufgelistet wurden
· jeder der rechtliches Interesse hat, kann Einsicht nehmen (§ 2010 BGB)

gerichtliches Aufgebotsverfahren (§§ 1970 BGB ff.)
· findet Verwendung, wenn es den Erben nicht gelingt, sich einen Überblick zu verschaffen (Inventar)
· dabei sind dann die Nachlassgläubiger zur Anmeldung der Forderungen aufgefordert
· die Dreimonatseinrede ist bis zur Beendigung des Aufgebotsverfahrens ausgedehnt (§ 2015 BGB)
· nicht angemeldete Nachlassgläubiger können nur noch aus dem Überschuss des Nachlasses befriedigt werden (§ 1973 BGB)
· die angemeldeten Gläubiger genießen also Vorrang vor den ausgeschlossenen Gläubigern
· Vermächtnisnehmer, durch Auflagen Begünstigte und Pflichtteilsnehmer werden aber bevorzugt behandelt, wenn sie angemeldet sind (§ 1972 BGB)

Nachlassverwaltung/ - Insolvenz (§ 1975 BGB + 1976 BGB)
· wenn der Nachlass überschuldet ist, kann die Nachlassinsolvenz beantragt werden (§ 1980 BGB)
Verweisung auf den Nachlass
· wenn der Nachlass zu gering für eine Nachlassverwaltung oder Nachlassinsolvenz ist (Kosten), ist der Erbe verpflichtet, den Nachlass zur Befriedigung der Gläubiger herauszugeben, ggf. Zwangsvollstreckung des Nachlasses zu dulden (§ 1990 BGB)



Nachlasssicherung / -pflegschaft § 1960 BGB + § 1961 BGB

· wertvolle Gegenstände (Geldkarte, Handy, Urkunden, Bargeld) werden, solange die Erben unbekannt sind, beim Gericht abgegeben und sichergestellt, soweit ein Bedürfnis besteht (§ 1960 (1) BGB)
· werden meist von der Polizei, Krankenhaus oder Pflegeeinrichtungen, aber auch von Erben, die das Erbe ausschlagen, abgegeben
· für die Sicherung ist jedes Gericht zuständig, in dessen Bezirk das Bedürfnis zur Sicherheit besteht (§ 3344 (§) FamFG)
· Praxis: nur das zuständige Amtsgericht 
· wenn keine Erben vorhanden sind oder alle ausgeschlagen haben, aber immer noch Nachlasswert in gewisser Höhe vorhanden ist oder ein Sicherungsbedürfnis besteht, wird ein Nachlasspfleger bestellt
· der Nachlasspfleger vertritt die unbekannten Erben
· er wird vom Gericht durch Beschluss gestimmt und erhält als Nachweis eine Bestallungsurkunde
· beim Anlegen des Verfahrens wird ein Nachlassverzeichnis vorgeheftet 
(Formular: AO 8) (§ 28 (7) AktO)

· sein Aufgabenkreis ist hauptsächlich die Sicherung und Verwaltung des Nachlasses sowie die Ermittlung der Erben

weitere Aufgaben sind:
· Wohnungsauflösung → Verwertung des Hausrates
· einen Überblick über den Nachlass zu schaffen → Erstellung eines Vermögensverzeichnisses 
· Bericht und Rechnungslegung gegenüber dem zuständigen Nachlassgericht 
· Herausgabe des Nachlasses an die späteren Erben

· er ist Ansprechpartner für Gläubiger/Schuldner, ggf. begleicht er die Rechnung
· die Tätigkeit endet mit vollständiger Abwicklung des Nachlasses [alles veräußert, beglichen, ggf. wird das Vermögen hinterlegt beim AG Tiergarten – Hinterlegungsstelle (zentral)] oder wenn die beteiligten Erben feststehen



AR – Allgemeines Register

· wenn Vorgang nicht eindeutig zugeordnet werden kann
· wenn Testament vom anderen Gericht zurückgegeben wird (§ 27 (8) AktO)
· Aufbewahrung: 2 Jahre (Aufbewahrungsbestimmungen Abschnitt A)
· Akteneinsicht durch Dritte z.B. Erben oder Genealogen  


AR-Verwaltung

· wird angelegt, wenn eine Anfrage von Dritten kommt (z.B. Gläubiger) und kein Verfahren anhängig ist

Kosten = 15,00€
durch Kostenrechnung KV Nr. 1401j
wird durch die Geschäftsstelle veranlasst

Aufbewahrung 2 Jahre


